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Danke für die Antworten!

Hab natürlich Krankmeldungen abgegeben, eine sogar recht langfristig, DAMIT die Schule
besser planen kann. Dass ich vielleicht mal zum Amtsarzt muss, ist o.k., mich nervt aber die Art
und Weise dass er z.B. sagt, die Schulaufsicht wolle das wissen und er solle mich fragen. Das
kann doch nicht stimmen????? Auf meine Auskunftsverweigerung hin meinte et, dann soll ich
die Schulaufsicht anrufen, was ich sicher nicht tun werde.

Bin ich eigentlich verpflichtet, Anrufe entgegenzunehmen bzw. zurückzurufen, wenn er auf dem
AB darum bittet?
Meine Ärztin, die gesehen hat, wie sehr mich das aufregt, meinte, ich müsse nur auf Briefe
reagieren und solle keine Telefonate mehrannehmen???

Ich finde es deprimierend, wenn man neben der Erkrankung (ich bin erst 44 Jahre alt!) auch
noch wie ein "Verbrecher" kontrolliert und gegängelt wird.
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